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1. Die nachfolgenden Venragsbed ngungen gelten für unsere sämtlichen Ver-
träge, Lieferungen und Leistungen. Entgegenstehende oder abweichende
Bedingungen des Vertragspartners werden nicht anerkannt, auch wenn ih-
nen nicht  ausdrückl ich widersprochen worden ist ,  s ie gel ten nur nach aus-
drücklicher vorheriger schrift licher Vereinbarung.

2.  Sowei t  in Einzelpunkten abweichend von oder zusätz l ich zu den nachfol -
genden Bedingungen Indiv idualabreden getrof fen werden sol len,  muß dies
schriftlich erfolgen.

3.  Die nachfolgenden Vertragsbedingungen gel ten auch für  a l le künf t igen Ge-
schäfie mit dem Vedragspartner.

1.  Al le Angebote er fo lgen f re ib le ibend.
2.  Eine Liefedr ist  g i l t ,  sofern s ie n icht  ausdrückl ich als Fixtermin vereinbart  und

gekennzeichnet is t ,  nur annähernd.
3.  An al len Angebotsunter lagen, insbesondere Kostenanschlägen, Zeichnun-

gen, Mater ia l l is ten etc.  behai ten wir  uns Eigentums- und Urheberrechte vor.
Derar l ige Unter lagen düden Dr i t ten nicht  zugängl ich gemacht werden.

1. Sofern nicht ausdrücklich anders vereinbart, ist Lieferung ab Werk bzw. Fir-
mensitz vereinbad. Edüllungsod unserer Leistungsverpfl chtung ist die Be-
ladestel le.

2. l\,4it der Ubergabe an den Spediteur, Frachtführer oder Abholer oder, bei ei-
nem Transporl durch uns, mit Verlassen des Lagers durch das Frachtfahr-
zeug geht d'e Gefahr auf den Vertragspadner üoer.

3.  Wird die Erbr ingung der von uns geschuldeten Leistung durch unvorherseh-
bare,  unverschuldete oder sonst ige Umstände, d ie n icht  von uns zu vedre-
ten s ind,  verzögert ,  (2.B.  höhere Gewalt ,  Ausnahmezustände, Stre ik,  Be-
triebs- und Verkehrsstörungen aller Ad, insbesonders in Zulieferfirmen, Ver-
zögerung der Anl ieferung von Roh- und Hi l fsstof fen),  so ver länged s ich eine
etwa vereinbade Lieferfrist, auch bei einem Fixtermin, um die Dauer der Ver-
zögerung. Wir sind verpflichtet, den Vertragspartnern von der Verzögerung
und ihrer  voraussicht l ichen Dauer unverzügl ich zu unterr ichten.  Dauert  d ie
Verzögerung unangemessen lange, so kann jeder Vertragspadner scha-
densersatzfrei vom Vertrag zurücktreten.

4. lm übrigen kann der Vertragspartner im Fall einer Verzögerung nur nach Set-
zung einer angemessenen ausreichenden langen Nachfrist vom Vertrag
zurücktreten. Die Geltendmachung weiterer Schadensersatzansprüche ist
ausgescnrossen.

.1. Die genannten Preise sind jeweils Nettopreise, zu denen die lvlehrwertsteu-
er in der gesetz l ich vorgeschr iebenen Höhe hinzukommt.

2. Bei der Projektierung und/oder Fedigung von l\,4aschinen und/oder Maschi-
nenteilen sind wir berechtrgt, a-conto-Zahlungen zu verlangen. Sofern nichts
anderes vereinbart worden ist, kann von uns ein Betrag in Höhe von 30%
des Auftragswedes nach Eingang der Auftragsbestätigung, ein weiterer Be-
trag in Höhe von 30 % des Auftragswertes nach Mitteilung der Versandtbe-
reitschaft als a-conto-Zahlung geltend gemacht werden.
Bei längerfristigen Reparaturen- und/oder Wartungsaufträgen erfolgt eine
wöchentlrche Abrechnung der jeweils geleisteten Arbeiten.

1.  Zahlungen haben. sofern nichts anderes schr i f t l ich vereinbart  worden ist ,  bei
Montage oder Reparaturarbei ten innerhalb von 10 Tagen nach Bechnungs-
datum, ansonsten innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsdatum in bar oh-
ne Abzug zu er fo lgen.  Bei  Zahlung innerhalb von 10 Tagen werden 2yo
Skonto gewährt, dies gilt nicht fur Montage- oder Reparaturrechnungen.

2.  Wechsel  und Schecks werden nur zahlungshalber angenommen. Die Her-
eingabe von Wechseln bedarf einer ausdrücklichen vorherigen Vereinba-
rung.  Wechsel  und Schecks werden erst  nach endgül t iger Ein lösung gutge-
schr ieben, durch die Hereingabe ble ibt  d ie Fäl l igkei t  der Forderung un-
berührt. Sämtliche Spesen und Auslagen gehen zu Lasten des Vertragspart-
ners.

3.  Die Nichteinhal tung der Zahlungsbedingungen berecht igt  uns unbeschadet
sonstiger Rechte zur Zurückbehaltung aller noch offenen Lieferungen, ohne
dadurch in Lieferverzug zu geraten.

4,  Kommt derVertragspanner in Zahlungsverzug,  s ind wir  berecht igt ,  Verzugs-
zinsen in Höhe von 4%;o per anno über dem jeweiligen Diskontsatz der Deut-
schen Bundesbank zu fordern,  d ie Gel tendmachung eines höheren Zins-
schadens bleibt vorbehalten. Der Vertragspartner ist berechtigt, uns nach-
zuweisen,  daß nur e in ger ingerer Zinsschaden entstanden ist .

1. Eine Aufrechnung mit Gegenforderungen seitens des Vedragspartners ist
nur zulässig, wenn die Gegenforderung rechtskräftig festgestellt, unbestrit-
ten oder anerkannt ist.

2. Ein Zurückbehaltungsrecht kann nur geltend gemacht werden, wenn es auf
dem gleichen Vedragsverhältnis beruht.

1.  Wir  behal ten uns das Eigentum an den gel iefer ten Gegenständen bis zum
Eingang sämtl icher Zahlungen aus al len Vedragsverhäl tn issen mit  dem je-
weiligen Vertragspartner vor. Bei vedragswidrigem Verhalten unseres Ver-
tragspartners sind wir berechtigt, die Vorbehaltsware zurückzunehmen, oh-

ne daß dies einen Rücktritt vom Vedrag beinhaltet, und die Vorbehaltsware
freihändig zu verweden unter Anrechnung des Verwertungserlöses auf die
offenen Verbindlichkeiten des Vedragspadners.

2. Der Vedragspartner ist berechtigt, die Vorbehaltsware im ordentlichen Ge-
schäftsgang weiterzuveräußern und zu be- und verarbeiten.

3. Der Vedragspartner tritt bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Rech-
nungsendbetrages einschl ießl ich der Mehrwertsteuer an uns ab,  d ie ihm aus
der Weiterveräußerung erwachsen, und zwar unabhängig davon, ob die Vor-
behaltsware ohne oder nach Verarbeitung veräußed worden ist. Zur Einzie-
hung der Forderung bleibt der Vertragspadner auch nach der Abtretung er-
mächt igt ,  wir  s ind jedoch berecht igt ,  d ie Forderung selbst  e inzuziehen.

4. Die Verarbeitung oder Umbildung von Vorbehaltsware durch den Vertrags-
partner wird stets für uns vorgenommen. Wird die Vorbehaltsware mit ande-
ren Gegenständen verarbeitet oder vermischt, so erwerben wir das Mrtei-
gentum an den neuen Sachen im Verhältnis des Wedes der Vorbehaltsware
zu den anderen Gegenständen. Im übr igen gi l t  dasselbe wie unter  Zi f fer  3
geregelt.

5. Der Vedragspartner ist zur Abtretung der Forderung, die ihm aus der Wei-
terveräußerung der Vorbehal tsware,  in welcher Form auch immer,  zukom-
men, nicht befugt. Die Vereinbarung von Factoring bedad unserer vorheri-
gen ausdrückl ichen schr i f t  l ichen Genehmigung.

6. Werden von Dritten Rechte in oder an der Vorbehaltsware geltend gemacht,
hat uns der Vedragspartner sofod darüber zu informieren.

7.  Bei  Zahlungseinstel lung,  Beantragung oder Eröf fnung von Konkurs-  oder
Vergleichsverfahren, Scheck- oder Wechselprotesten erlischt das Recht zur
Weiterveräußerung der Vorbehaltsware und zum Einzug der abgetretenen
Forderungen. ln diesen Fällen hat uns der Venragspartner sofod zu infor-
mieren, sämtiiche Vorbehaltswaren herauszugeben und sämtliche noch of-
fenen Forderungen bekanntzugeben.

8.  Wir  s ind verpf l ichtet ,  uns zustehende Srcherhei ten insofern f re izugeben, a ls
der Wert  der Sicherhei t  d ie zu s ichernde Forderunq um mehr a ls 20%a über-
steigt.

8.  1.  Sämtl iche Lieferungen und Leistungen unserersei ts s ind unverzügl ich,  spä-
testens jedoch innerhalb von 14 Tagen nach Eintref fen am Best immungsort
und vor ihrer Be- oder Verarbeitung auf einwandfreie vertragsgemäße Be-
schaffenhei t  zu untersuchen. Fehlmengen sowie of fensicht l iche Mängel  s ind
spätestens innerhalb der vorgenannten Fr ist  schr i f t l ich anzuzeigen.

2.  NachBe-oderVerarbei tungdergel iefer ten\A/arekönnenoffensicht l ichMän-
gel oder Transportschäden nicht mehr geltend gemacht werden. die Verar-
bei tung gi i t  in  d iesem Fal l  a ls Anerkenntnis e iner vedragsgemäßen Llefe-
rung.

3. Soweit ein von uns zu vedretender lvangel vorliegt, sind wir nach unserer
Wahl zur Mängelbeseitigung oder zur Ersatzlieferung berechtigt.
Sind wir  zur Mangelbesei t igung oder Ersatz l ieferung nicht  berei t  oder n icht
in der Lage. oder verzögert sich diese über eine angemessene, vom Ver-
tragspadner zu setzende Frist hinaus aus Gründen, die wir zu vedreten ha-
ben, oder schlägt  in sonst iger Weise die Mangelbesei t igung oder Ersatz l ie-
ferung fehl, so ist der Venragspartner berechtigt, vom Vedrag zurückzutre-
ten oder l\y'inderung des Kaufpreises zu verlangen.

4. Weitergehende Ansprüche des Vertragspadners, gleich aus welchem
Fechtsgrund, sind ausgeschlossen. Wir haften insbesondere nicht für Schä-
den, d ie n icht  an den gel iefeden Gegenständen selbst  entstanden s ind.
Ebenso haften wir nicht für entgangenen Gewinn und sonstige Vermögens-
schäden des Vertragspartners. Dies gilt nicht, sofern uns Vorsatz oder gro-
be Fahrlässigkeit zur Last fällt oder bei Schadensersatzansprüchen wegen
Fehlens erner zugesrcheden Eigenschaft  .

5. Geben wir eine besondere Garantieerklärung eines Dritten an den Vedrags-
partnern weiter, wird damit grundsätzlich keine eigene Verbindlichkeit unse-
rerseits begründet. Eine eventuelle Haftung unsererseits ist auf den Umfang
der Leistung des Ausstellers der Garantieerklärung beschränkt.

L Tritt der Vertragspadner von einer verbindlichen Bestellung ohne rechtsfer-
tigende Gründe zurück oder kann ein Auftrag aus vom Vedragspadner zu
vedretenden Gründen nicht  durchgeführt  werden, so s ind wir  berecht igt ,  un-
beschadet des Nachweises eines höheren uns entstandenen Schadens,  e i -
nen Betrag von 10%, im Fal le der Projekt ierung und Fert igung von [ ,4aschi-
nen und Maschinenteilen 30 % der Nettoauftragssumme als Schadensersatz
geltend zu machen. Dem Vertragsparlner bleibt der Nachweis eines niedri-
geren Schadens vorbehalten.

10.  Für sämtl iche Venragsbeziehungen zwischen uns und dem Vedragspartner
gi l t  ausschl ießl ich deutsches Recht.

1 1. Gerichtsstand für alle Ansprüche zwischen uns und den Vertragspartnern,
auch für  Wechsel-  und Scheckklagen, is t  ohne Berücksicht igung der Höhe
der Forderungen das Amtsgericht Andernach. Wir können den Verlragspart-
ner nach unserer Wahl  auch beim Landger icht  Koblenz oder beim Wohn-
sitzgericht des Vertragspartners verklagen.

12.  Sol i ten einzelne Best immungen dieser a l lgemeinen Verkaufs- ,  L ieferungs-
und Zahlungsbedingungen unwirksam sein,  wird e ine Wirksamkei t  der übr i -
gen Bedingungen davon nicht  berühd.


